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Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Stadt Torgelow (Vorberatung) 28.04.2026 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Torgelow (Vorberatung) 12.05.2026 N 
Stadtvertretung (Entscheidung) 17.06.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 17.06.2026 
die als Anlage beigefügten Abwägungstabellen zum Bebauungsplan Nr. 44/2022 
„Stellplatzanlage Lindenstraße“ über die im Verfahren eingegangenen 
Stellungnahmen der einzelnen Beteiligungsprozesse. Aus den Abwägungstabellen 
geht hervor welche Stellungnahmen berücksichtigt wurden und in welchem 
Umfang sie in den Bebauungsplan eingeflossen sind.  
 

2. Diejenigen, die im Verfahren eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das 
Ergebnis mit Angabe der Gründe (Auszug aus der Abwägungstabelle) in Kenntnis 
zu setzen. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Ja X Nein  
Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einzahlungen/ 
Erträge 
(Zuschüsse u. ä.) 

Finanzierung 
durch Haushalt 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten 
abzgl. Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 

Produkt/ Sachkonto:  
 

 
 
 
Anlage/n 
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1 B44-2022 Torgelow Abwägung4.2 (öffentlich) 
 

2 B44-2022 Torgelow Abwägung4.2-4a.3-26-04-10 (öffentlich) 
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Begründung 
 
Siehe Begründung des Bebauungsplanes. 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 44/2022 „Stellplatzanlage Lindenstraße“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom 28.04.2026 

Hauptausschuss vom 12.05.2026 
Stadtvertretung vom 17.06.2026 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 01.04.2026 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 P.Berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 30.04.2024  

2. Eisenbahn-Bundesamt 05.06.2024  

3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 02.05.2024  

4. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 07.05.2024  

5. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 08.04.2024  

7. Bergamt Stralsund 06.05.2024  

8. Straßenbauamt Neustrelitz 25.04.2024  

9. Forstamt Torgelow 21.05.2024  

10. Landkreis Vorpommern-Greifswald 17.05.2024 
03.07.2024 

 

11. E.DIS Netz GmbH 29.04.2024  

12. Deutsche Bahn AG 03.05.2024  

13. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 08.05.2024  

14. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 19.04.2024  

15. Deutsche Telekom Technik GmbH 10.04.2024  

16. Wasser- und Bodenverband „Uecker/Haffküste“ 08.04.2024  

17. BIL Portal 07.04.2024 Keine Betroffenheit 

18. 50Hertz Transmission GmbH 10.04.2024  

19. Telefonica O2  x 

20. Vodafone Kable Deutschland 07.05.2024  

21. Remondis Vorpommern Greifswald GmbH  x 

22. Stadtwerke Torgelow  x 

23. Wasser- und Abwasser-Verband Ueckermünde 08.04.2024  

23. Breitlandnet 09.04.2024  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung 09.04.2024  
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Umlandgemeinden: 

1. Stadt Eggesin   

2. Gemeinde Viereck 26.04.2024 keine entgegenste-
henden Gründe 

3. Gemeinde Hammer a. d. Uecker 29.04.2024 keine Anregungen 

4. Gemeinde Jatznick 29.04.2024 keine Anregungen 

5. Gemeinde Wilhelmsburg 29.04.2024 keine Anregungen 

6. Gemeinde Ferdinandshof   

7. Gemeinde Liepgarten   

8. Stadt Ueckermünde 15.04.2024 keine Hinweise 

 

Während der Öffentlichkeitsbeteiligung vom 29.04.2024 bis zum 31.05.2024 wurde keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vorge-
bracht. 

1.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im 
Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
unter Hinweisen keine Einwände gegen das Planungsvorhaben 
hat. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Eisenbahn-Bundeamtes werden im 
Rahmen des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Eisenbahnbun-
deamt von der gemeindlichen Planung berührt ist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.  
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch den Vorhabenträger und seine Beauftragten zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, dass die Belange der 
Abteilung Naturschutz durch die gemeindliche Planung nicht be-
rührt werden, zur Kenntnis. 
Die Ausführungen zur EG-Wasserrahmenrichtlinie werden zur 
Kenntnis genommen. 
In der Begründung stand, dass das Regenwasser Vorort zu ver-
brauchen oder zu versickern ist. Dies entspricht den gesetzlichen 
Regelungen. Die Stadt wird dazu klarstellend noch eine Festset-
zung ergänzen. Bei der Realisierung von Maßnahmen müssen die 
Vorhabenträger beachten, dass die Versickerung der wasserrecht-
lichen Genehmigung der unteren Wasserbehörde bedarf. 
 
 
 
 
Es entsteht keine zusätzliche Versiegelung. Eine Erhöhung des an-
fallenden Regenwassers kann daher nicht nachvollzogen werden. 
Das Regenwasser wird vor Ort versickert. 
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Eine Einleitung des Niederschlagswassers in die Kanalisation ist 
nicht vorgesehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führung und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Amtes 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte, dass 
aus immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Landesamtes für 
innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass sich im Gel-
tungsbereich der Planung keine gesetzlich geschützten Festpunkte 
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern befinden, zur Kenntnis.  
Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
die Ausführungen des Bergamtes Stralsund werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Bergamtes 
Stralsund, dass die gemeindliche Planung keine bergbaulichen Be-
lange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Stra-
ßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken gegen die gemeindli-
che Planung bestehen.  
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Landesfortanstalt Mecklenburg-
Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass es aus forsthoheitli-
cher und forstwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung gibt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Hinweise des Landkreises Vorpom-
mern-Greifswald, Ordnungsamt, SG Brand- und Katastrophen-
schutz zur Kampfmittelbelastung zur Kenntnis und stellt diese in die 
Begründung ein. 
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Der Vorhabenträger wird den Feuerwehrplan zum Bauantrag er-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei feuerbeständigen, hochfeuerhemmenden oder feuerhemmen-
den Umfassungen und harten Bedachungen reicht 48 m³/h; d. h. 
der Bebauungsplan ist ja ein Angebotsbebauungsplan und kann 
damit nach DVGW Arbeitsblatt W 405 von 48 m³/h ausgehen. 
Wenn der Bauherr eine andere Bauart wählt (Carports), dann muss 
er den mittleren Bedarf (96 m³) sichern (Bauantrag). 
Die vorhandene Löschwassermenge entspricht dem im DVGW-Ar-
beitsblatt W405 festgelegten Löschwasserbedarf von mindestens 
96 m³/h, entsprechend 1.600 l/min für die vom Vorhabenträger ge-
plante Bauart. Der Löschwasserbedarf kann über das Trinkwasser-
netz sichergestellt werden. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Straßenverkehrs-
amt, SG Verkehrsstelle unter Hinweisen keine Einwände gegen die 
gemeindliche Planung hat.  
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden im erforderlichen Umfang als Hinweis in die Be-
gründung eingestellt. 
 
Die Stadt weist darauf hin, dass eine Photovoltaikanlage auf einem 
Dach nicht geeignet ist, die Verkehrsteilnehmer zu blenden, wenn 
sich die Straße, so wie hier auf dem gleichen Höhenniveau wie die 
geplanten Gebäude befindet. 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist eine Grundstücksvereinigung oder Vereinigungsbaulast er-
forderlich.  
Die GFZ wird mit 0,6 festgesetzt. Somit sind 48 m³/h für 2 Stunden 
ausreichend. 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt die Anregungen und Bedenken des SG 
Bauleitplanung, SB Bauleitplanung zur Kenntnis und stellt sie in die 
Planung ein. 
 
Zu 1. Der Flächennutzungsplan wird am Ende des Verfahrens be-
richtigt. 
Zu 2. Da die Geltungsbereichsgrenze nicht identisch ist mit der 
Grundstücksgrenze, weil ein vorhandenes Siedlungsgehölz nicht 
überplant werden soll, kann die Baugrenze im Nordwesten auf der 
Geltungsbereichsgrenze bleiben. Der Abstand zur Flurstücks-
grenze wird vermasst, um spätere Interpretationen zu verhindern. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindliche Pla-
nung keine Baudenkmale berührt und kein Bodendenkmal im Plan-
geltungsbereich bekannt sind. 
 
Ein Hinweis auf mögliche Funde wird in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege war am Verfahren 
beteiligt. Eine Stellungnahme liegt nicht vor. 
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Eine genaue Ausführung der Sommer- und Winterquartiere wird in 
die Planung eingestellt.  
 
Die Quartiere werden ohne Verschattung im Süden im Bereich der 
Baumfällungen angeordnet.  
 
Der Hinweis auf Naturmaterialien wird in die Maßnahme eingestellt 
 
Kenntnisnahme, dass sich ein Wolfsrudel im Umland von Torge-
low aufhält und dass ein Vorkommen im Plangebiet von der uNB 
als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. 
 
Es werden Überwinterungskästen festgesetzt  
Die Anzahl der Kästen wird nach geschätzter Mindestanzahl der  
Individuen festgesetzt  
 
Eine ökologische Baubegleitung wird zusätzlich festgesetzt  
 
 
(Baumschutz nicht Bestandteil AFB) 
 
 
 
 
Bäume sind bereits ab einem Stammdurchmesser von 16 cm zu 
ersetzen 
 
Vermessung des Baumbestandes  
 
 
Kenntnisnahme der Erhaltungsempfehlung 
 
Die Darstellung der zu fällenden gesetzlich geschützten Bäume er-
folgt im Konfliktplan zum AFB da die Planzeichnung ausschließlich 
ein Planungsinstrument ist. 
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Die geplanten Zauneidechsenquartiere liegen außerhalb der Bau-
grenze und können somit nicht überbaut werden. Der einzige vor-
handene Zauneidechsenfund befindet sich ebenfalls am Rand von 
Bebauung. Es tritt daher keine Verschlechterung der Situation für 
die Art ein. 
Gebäudeabriss und Fällungen werden im Konfliktplan zum AFB 
dargestellt. 
Neupflanzungen werden im Konfliktplan und in der Planzeichnung 
dargestellt. 
Die Nummerierung der zu fällenden Bäume erfolgt im Konfliktplan. 
Der Fällantrag wurde mit Schreiben vom 11.02.2026 genehmigt. 
 
Anpassung Maßnahmen  
 
Anpassung Maßnahme  
 
Anpassung Maßnahme  
 
Anpassung Maßnahme  
 
Anpassung Maßnahme  
 
 
 
 
Ergänzung in Maßnahme  
 
 
 
Die Erhaltung von Bäumen ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
Der Fällantrag wurde mit Schreiben vom 11.02.2026 genehmigt. 
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ÖBB wird als Maßnahme ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des 
Kataster- und Vermessungsamtes keine Bedenken gegen die ge-
meindliche Planung bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Wasser-
wirtschaft und Kreisentwicklung, SG Abfallwirtschaft/Immissions-
schutz, SB Immissionsschutz grundsätzlich keine Einwände gegen 
die gemeindliche Planung hat. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die untere Abfall- und 
Bodenschutzbehörde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen 
zustimmt. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Maß-
nahmen durch die Vorhabenträger und deren Beauftragte zu be-
achten und werden als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Der Begründung des Entwurfes lag die Orientierende Altlastenun-
tersuchung an, in der 6 Rammkernsondierungen durchgeführt wur-
den und die nachweist, dass der Boden im Plangebiet aus Mittel-
sand und Feinsand besteht. 
Von Versickerungsfähigkeit war also auszugehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich Mittelspan-
nungs- und Niederspannungsstromkabel sowie Telekommunikati-
onsleitungen der E.DIS Netz GmbH im Plangeltungsbereich befin-
den. Die Mittelspannungsleitungen, die nicht stillgelegt werden, und 
die Telekommunikationslinien werden in die Planung eingestellt. 
Die E.DIS hat in einem Schreiben an den Vorhabenträger einer 
Überdachung der Leitungen zugestimmt. Seitenwände erhalten die 
Carports im Leitungsbereich nicht. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Bahn AG wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Ausführungen zu immobilienrechtli-
chen Belangen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu infrastrukturellen Belangen werden zur Kenntnis 
genommen. Sie sind bei der Realisierung von Maßnahmen durch 
den Vorhabenträger und deren Beauftragte zu beachten und wer-
den als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg wird im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer Neubrandenburg keine Hinweise 
oder Anregungen zur gemeindlichen Planung bestehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Staatlichen Bau- 
und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg, dass sich nach derzei-
tigem Kenntnisstand kein vom SBL verwalteter Grundbesitz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangeltungsbereich befin-
det, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH, dass sich Telekommunikationslinien im Plan-
geltungsbereich befinden, zur Kenntnis. 
Aus dem anliegenden Lageplan ist zu entnehmen, dass sich 
Hausanschlussleitungen im Plangeltungsbereich befinden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Errichtung neuer Tele-
kommunikationslinien derzeit nicht geplant ist. 
Der Bebauungsplan bedingt keine Straßenbaumaßnahmen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Bodenverbandes 
„Uecker-Haffküste“ werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung des Wasser- und Bo-
denverbandes „Uecker-Haffküste“, dass aus seiner Sicht der ge-
meindlichen Planung nichts entgegensteht, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der 50Hertz Transmission GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung der 50Hertz Transmis-
sion GmbH, dass sich im Plangeltungsbereich keine Anlagen des 
Unternehmens befinden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Vodafone GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt die Feststellung der Vodafone GmbH, 
dass seitens des Unternehmens keine Einwände gegen die ge-
meindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
Die Stadt Torgelow geht davon aus, dass die Leitungen im öffent-
lichen Bereich und somit außerhalb der bebaubaren Flächen des 
Bebauungsplans liegen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und der Hinweis der Stadtwerke Neustrelitz GmbH 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
kein Leitungsbestand im Rahmen des Breitbandausbaus der 
„Landwerke MV“ befindet. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Wasser- und Abwasser-Verban-
des Ueckermünde werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Anlagen 
des Wasser- und Abwasserverbandes Ueckermünde im Geltungs-
bereich der gemeindlichen Planung befinden. 



 

01.04.2026    41 
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 STADT TORGELOW 
Bebauungsplan Nr. 44/2022 „Stellplatzanlage Lindenstraße“ 

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
 
 
 

Beratungsstand: 
GBVU vom 28.04.2026 

Hauptausschuss vom 12.05.2026 
Stadtvertretung vom 17.06.2026 

 
 

Aufgestellt: 
Torgelow / Neubrandenburg, den 10.04.2026 
 

Stadt Torgelow     

Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow Tel.: 03976 252170 Fax: 03976-202202 P.Berndt@torge-
low.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Landkreis Vorpommern-Greifswald 12.03.2026 
23.03.2026 

 

2. E.DIS Netz GmbH  x 

 

 
II. 

 
Öffentlichkeit 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Solar Powered Games  x 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Hinweise des Landkreises Vorpommern-Greifswald werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen und in 
die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
 Zu 1. Der Fehler wird korrigiert. Die 20 KV-Kabel sind in der Plan-
zeichnung grün. 
Zu 2. Dem wird nicht gefolgt. Die textliche Festsetzung dient der 
Klarheit, da die Straßenbegrenzungslinie mit der Geltungsbereichs-
grenze zusammenfällt. Durch die Punkte A-E ist dies eindeutig. 
Zu 3. Die Darstellung der Baugrenze entspricht dem Planzeichen 
3.5 der Planzeichenverordnung. Wenn dies als unleserlich gese-
hen wird, werden wir die Darstellung vergrößern. 
Zu 4. Dem wird gefolgt. 
Zu 5. Die Darstellung der Straßenbegrenzungslinie ist durch die 
textliche Festsetzung Nr. 2 erfolgt. 
 
 
 
 
Zu 1. Dem wird gefolgt. 
Zu 2. Die Löschwasserversorgung ist lt. Stellungnahme der Stadt 
Torgelow vom 19.02.2026 gesichert. Dies wurde in die Begründung 
eingestellt. 
Zu 3. Es werden Angebote zur Erstellung der X-Planung eingeholt. 
Zu 4. Dies trifft nicht zu. 
 
 
Zu 5. Dies wird ergänzt. 
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Eine Begründung der Nichtbeeinträchtigung durch Verschattung 
der ZE - Habitate erfolgt im Artenblatt „Zauneidechse“ im AFB unter 
Berücksichtigung der Veränderung der Baugrenze und somit des 
vergrößerten Abstandes zwischen Vorhaben und Habitate. 
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Der Hinweis auf Naturmaterialien wird in die Maßnahme eingestellt 
 
 
 
 
Die Ersatzhabitate für die Zauneidechse werden in die Nähe des 
Fundplatzes der Zauneidechse verlagert. 
 
 
 
Nur Zwergfledermäuse sind prognostiziert worden. Die Nennung 
der Art wird in CEF 6 aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand ist die vorsorgliche Installierung von Ersatzkästen als Ersatz 
für möglicherweise verloren gehende Quartiere in Verbindung mit 
ökologischer Baubegleitung beim Abriss und ggf.  Festsetzung wei-
terer Maßnahmen ausreichend um den Bestimmungen des Arten-
schutzes zu genügen. 
 
Da die Anzahl der Begehungen nicht den Anforderungen der HzE 
genügten wurden die erfolgten Detektoraufnahmen als Potenzial-
analyse behandelt. Diesem Vorgehen wurde seitens der uNB nicht 
widersprochen. 
 
 
 
Die Ausnahmegenehmigung wird umgesetzt. 
 
 
 
Aus Städtebaulicher Sicht ist die Bemaßung nicht erforderlich, da 
es sich um die 3 m Abstand von der Flurstücksgrenze entspre-
chend Landesbauordnung handelt. 
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Die Baugrenzen werden mit einem Abstand von 5 m um die Habi-
tate geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in die Maßnahme eingearbeitet 
 
 
 
 
 
Der dauerhafte Erhalt der zur Erhaltung festgesetzten Gehölze ist 
bereits in V9 verankert.  
Der Schutz der Gehölze während der Bauphase ist gute fachliche 
Praxis 
Der Ersatz abgängiger zur Erhaltung festgesetzter Gehölze ist be-
reits in V9 verankert 
Fällung und Ersatz gesetzlich geschützter Bäume ist gesetzlich ge-
regelt. 
 
Die Stadt Torgelow nimmt zur Kenntnis, dass die untere Wasser-
behörde unter Hinweisen der gemeindlichen Planung zustimmt. 
Die fachtechnischen Hinweise werden als Hinweise in die Begrün-
dung eingestellt. 
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